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Das Halten eines über vier Monate alten Hundes im Gemeindegebiet unterliegt
einer gemeindlichen Jahresaufwandsteuer nach Maßgabe der entsprechenden
Satzung. Maßgebend ist das Kalenderjahr.
Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre Voraussetzungen nur in weniger als drei
aufeinander folgenden Kalendermonaten erfüllt werden.

Mit dieser Bekanntmachung werden alle Hundehalter aufgefordert, noch nicht
gemeldete steuerpflichtige Hunde unverzüglich der Verwaltungsgemeinschaft zu
melden.
Zur Kennzeichnung eines jeden angemeldeten Hundes gibt die
Verwaltungsgemeinschaft ein Hundezeichen aus.
Der steuerpflichtige Hundehalter soll den Hund unverzüglich bei der
Verwaltungsgemeinschaft abmelden, wenn er ihn veräußert oder der Hund
verendet ist, eingeschläfert wurde, wenn der Hund entlaufen und nicht mehr
zurückgekehrt ist, oder wenn der Halter aus der Verwaltungsgemeinschaft
weggezogen ist.

Fallen die Voraussetzungen für eine Steuervergünstigung weg oder ändern sie
sich, so ist das der Verwaltungsgemeinschaft unverzüglich anzuzeigen.

Das Steueramt der VG Weidenberg steht für Auskünfte zur Verfügung, 
Tel. 09278/977-76 Frau Lehmann.
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